
Leitsatz: 

 

Die Regelbewertung der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung, dass 

der gelegentliche Cannabiskonsum mit zusätzlichem Gebrauch von Alkohol zum Ver-

lust der Fahrereignung führt, verletzt nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Voraussetzung ist allerdings ein Mischkonsum, der eine kombinierte Rauschwirkung 

zur Folge haben kann.  
 

 

Hinweis:  

Das vom Bundesverwaltungsgericht auf die Revision der Landesanwaltschaft hin ge-

änderte Berufungsurteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes fußte auf zwei 

selbstständig tragenden Erwägungen, nämlich einer einschränkenden Normausle-

gung (dazu nachfolgend 1.) und einer negativen Sachverhaltsfeststellung (Vernei-

nung des Feststehens von Mischkonsum; dazu 2.). Die Ausführungen des Bundes-

verwaltungsgerichtes hierzu lassen sich (über den Leitsatz hinaus) in folgenden Ori-

entierungssätzen zusammenfassen: 

 

1. Vor dem Hintergrund der staatlichen Pflicht, die Sicherheit des Straßenverkehrs 

zu gewährleisten, rechtfertigt schon der Umstand, dass ein Mischkonsum die 

Aufgabe der Trennungsbereitschaft möglich erscheinen lässt – mag die Wahr-

scheinlichkeit des Eintritts eines solchen Kontrollverlustes auch nicht bezifferbar 

sein – grundsätzlich die Annahme mangelnder Fahreignung (Rn. 18). Selbst 

wenn man aber unterstellt, dass der Mischkonsument sich nicht häufiger ans 

Steuer setzt als derjenige, der es beim Cannabiskonsum belässt, bleibt die Erhö-

hung des Unfallrisikos durch die kombinierte Rauschwirkung; diese Risikoerhö-

hung trägt auch alleine die Gefahreinschätzung, die der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 

zur FeV zu Grunde liegt (Rn. 21). 

 

Die Anlage 4 zur FeV fasst die Erkenntnisse zusammen, die in den Begutach-

tungs-Leitlinien unter Beteiligung der entsprechenden Fachkreise ihren Nieder-

schlag gefunden haben; ein solcher auf breiter Basis entwickelter Erkenntnis-

stand lässt sich nicht ohne Weiteres durch wissenschaftliche Einzelmeinungen 

oder einzelne Studien widerlegen (Rn. 19).  

 
2. Die im Rahmen einer ärztlichen Begutachtung vom Betroffenen getätigte Einlas-

sung, er habe auf Partys illegale Drogen und Alkohol kombiniert, rechtfertigt bei 
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der gebotenen lebensnahen Betrachtung angesichts der niedrigen Schwellen-

werte die Annahme des Eintritts einer fahrerlaubnisrelevanten kombinierten 

Rauschwirkung; eine andere Betrachtung würde überzogene  Anforderungen an 

die Pflicht zur behördlichen Sachaufklärung stellen (Rn. 28). 

 










































